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Aus neuen deutschen Reglementen.
Von Offizieren des I.-R. 24 bearbeitet.

Vorwort der Redaktion :

Herr Oberstlieut. Bircher, Kdt. I.-R. 24, hat für die Wiederholungskurse
des Regiments durch eine Anzahl von Subalternoffizieren Auszüge

aus den neuesten deutschen Inf.-Regleménten ausarbeiten lassen und sie
uns in verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt.

Da erfahrungsgemäß nur ein Bruchteil unserer Kameraden fremde
Réglemente studiert, halten wir es für nützlich, diese Auszüge hier zu
veröffentlichen, weil sie zeigen, was unseren Zugführern an den deutschen
Vorschriften aufgefallen ist, somit über den Rahmen unserer Ausbildungsvorschriften

und -gewohnheiten hinausgeht.

I. Der Infanteriezug und die Infanteriekompagnie.
1. Der Infanteriezug.

a) Stärke und Organisation.
Der Zug besteht aus : 1-2 leichten Maschinengewehrgruppen

(„1. M.O.") zu je 1 Führer, 4 M.G.-Schützen, 3 Gewehrschützen
und 1 1. M.G., mindestens 2 Schützengruppen (je 7 Schützen,
1 Führer) und dem Zugtr.upp (1-2 Melder und 1 Spielmann).

Die Kompagnie besteht aus: 3 Zügen von obiger Stärke, dem

Kompagnietrupp (bestehend aus einigen Meldern, Spielmann,
Entfernungsmesser, Krankenträger, 2 Radfahrern), 3 Gefechtswagen
mit Munition und Sondergerät und 2 angehängten Handwagen.

b) Formelles.
Außer unseren reglementarischen Formationen besteht noch

die Gruppenkolonne.
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